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1.
Koalitionsvertrag legt Wert auf Bildungspolitik: Forderungen von HDE und BGA, Stellungnahme des HDE
Noch vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen hat der gemeinsame Bildungsausschuss von HDE und BGA Anfang November Forderungen für bildungspolitische Reformen und Handlungsschwerpunkte in der 16. Legislaturperiode beschlossen. Insgesamt neun Politikbereiche werden benannt:

· Föderalismusreform: Mitsprache des Bundes in der Hochschulpolitik, Kompetenz des Bundes für Berufsbildung, Kompetenz der Länder für die Schulen

· Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung

· Bessere Schulen, mehr Lehrer, Bildungsstandards, bundesweite Abstimmung zwischen den Ländern

· Umsetzung der BBiG-Novelle aus 2005

· Differenzierte Ausbildungsberufe

· Ausbildungspakt statt Ausbildungsabgabe

· Hochschulen: Studiengebühren, Studienförderung, Bachelor, Master

· Weiterbildung

· Wiederherstellung effizienter Weiterbildungsförderung auf dem Arbeitsmarkt.

Das vollständige Forderungspapier gibt es unter http://www.einzelhandel.de/servlet/PB/menu/1051446/index.html.

Zu den bildungspolitischen Erklärungen im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 liegt eine Stellungnahme des HDE vor, die im Anhang wieder gegeben ist.
2.
Öffnung der Hochschulen für Absolventen beruflicher Ausbildung 
Verwundert musste man sich die Augen reiben, wenn man jetzt lesen konnte, dass CDU/CSU und SPD sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt haben, endlich mit der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung ernst machen zu wollen und einen Uralt-Zopf überholter Bildungspolitik abschneiden zu wollen: „Die Zulassung zu Fachhochschulen und Universitäten auf der Grundlage einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung soll im Hochschulrecht grundsätzlich geöffnet werden.“ 

Zuvor hatte die Koalitionsarbeitsgruppe Bildung sich darauf verständigt, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung grundsätzlich für den Besuch einer Fachhochschule oder Hochschule genügen soll. Die Auswahl unter den Bewerbern obliegt dann ausschließlich den Hochschulen, etwa durch Eingangsprüfungen oder einen Numerus Clausus. Diese Entwicklung kann nur begrüßt werden.

Auf diesem Wege kann sicherlich der in Deutschland unterdurchschnittlichen Akademikerquote entgegengewirkt werden. Bei diesen internationalen Quotenvergleichen ist aber zu beachten, dass es in Deutschland möglich ist, auch ohne Studium Kompetenzen zu erwerben, die auf Hochschulniveau liegen: Nach Schule und Ausbildung im dualen System folgen Berufspraxis und Weiterbildung in aufeinander aufbauenden Fortbildungsregelungen nach § 53 oder 54 BBiG. Für den Handel lautet das Muster:
· Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel oder im Groß- und Außenhandel
· Handelsfachwirt oder Handelsassistent-Einzelhandel

· Betriebswirt IHK.

Dieser Weg zeigt schon jetzt, dass die duale Ausbildung keine Sackgasse war und ist. Die Absolventen des dualen Systems haben durch die von der neuen Bundesregierung geplante Öffnung der Hochschulen eine weitere Möglichkeit, Bildungskarrieren zu machen. Und wichtig ist bei den weiteren Vorhaben auch, dass der unüberschaubare föderalistische Länder-Flickenteppich an Sonderregelungen für den Hochschulzugang zugunsten einer transparenten und nutzbaren bundesweit geltenden Regelung aufgehoben wird.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat unterdessen die Einigung der großen Koalition zur Reform des Föderalismus begrüßt, die sich aber nicht nur auf das Thema Öffnung des Hochschulzugangs konzentriert. 

Vielmehr verbleibt beim Bund im Hochschulbereich lediglich die Möglichkeit, Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse zu regeln, wobei die Länder aber abweichende Regelungen einführen können. Das Hochschulrahmengesetz fällt weitestgehend weg; der Hochschulbau wird ausschließliche Ländersache; der Bund kann Hochschulen künftig nur noch mit Investitionshilfen unterstützen, nicht aber mit besonderen Förderprogrammen, was aus Sicht des Wissenschaftsrats vor dem Hintergrund stark wachsender Studierendenzahlen besonders zu kritisieren ist. Folgerichtig will der Wissenschaftsrat im Gesetzgebungsverfahren alles daran setzen, die Umsetzung dieser Absprachen zu verhindern. Auch befürchtet der Wissenschaftsrat einen Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen zu Lasten der Mobilität der Studierenden und Hochschullehrer.
Die KMK sagt hingegen lapidar: „Das erzielte Ergebnis festigt die im Grundgesetz verankerte originäre Verantwortlichkeit der Länder im Bildungswesen und eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten für dessen Weiterentwicklung. Mit den neuen Chancen zur Innovation in Schule und Hochschule wächst zugleich die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder. Für die Arbeit der Kultusministerkonferenz bedeutet dieses eine neue Qualität ihres Zusammenwirkens in Bildung, Wissenschaft und Kultur, eine Aufgabe, die sie verantwortungsvoll übernehmen wird. 

Bei der Forschungsförderung, bei internationalen Vergleichsstudien zur Leistungsfähigkeit des Bildungswesens sowie der Bildungsberichterstattung werden die Länder weiterhin konstruktiv, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert mit dem Bund zusammenarbeiten. Die Kultusministerkonferenz wird sich auf ihrer kommenden Plenarsitzung mit den Konsequenzen der Föderalismusreform für ihre Arbeit befassen.“
3.
Ausbildung im Handel: Weitere gute Beispiele durch Edeka, Metro und tegut
a) Edeka:

4.084 neue Auszubildende haben 2005 ihr Berufsleben in der Edeka-Gruppe begonnen. Damit war auch 2005 die Edeka einer der ganz wenigen besonders starken Ausbilder, die mehr als 4.000 neue Auszubildende eingestellt haben. Die EDEKA-Gruppe unterstreicht damit eine Vorbildfunktion bei der Erfüllung des Ausbildungspaktes. 4.084 Auszubildende sind beim Branchenprimus im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ins erste Lehrjahr gestartet. Damit bewegt sich die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge konstant auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Im vergangenen Jahr wurden 4.146 Auszubildende eingestellt. "EDEKA ist und bleibt ein verlässlicher Partner für junge Menschen, die ins Berufsleben einsteigen. Wir stehen auch in Zeiten harten Wettbewerbs zu unserer Ausbildungsverantwortung", unterstrich Alfons Frenk, Vorstandsvorsitzender der EDEKA AG. Mit derzeit insgesamt 10.816 Azubi gehört die EDEKA-Gruppe traditionell zu den größten Ausbildungsunternehmen in Deutschland. Die EDEKA-Gruppe bietet Schulabgängern heute eine Vielzahl von Alternativen für eine qualifizierte Ausbildung an und bildet in weit über 30 Lehrberufen aus. Unangefochtene Nummer 1 ist dabei naturgemäß das Berufsbild Kauffrau/-mann im Einzelhandel (über 5.000 Auszubildende in 2004), gefolgt von Verkäuferinnen und Verkäufern mit mehr als 2.000 Ausbildungsstellen im vergangenen Jahr. Durch zusätzliche Förderangebote werden die Nachwuchskräfte, nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung, auch auf den Sprung in die Selbstständigkeit vorbereitet. Auf diese Weise investiert EDEKA ganz gezielt in die Zukunft engagierter junger Menschen und stärkt gleichzeitig das eigene Kerngeschäftsfeld: die durch selbstständige EDEKA-Kaufleute geführten Supermärkte. 
b) Metro

METRO Group mit Rekordzahl bei Auszubildenden
•
Fast 8.700 Lehrlinge in Deutschland,
•
2005 abermals deutlich mehr als 3.000 neue Auszubildende,
•
Ausbildungsquote steigt auf 8,4 Prozent.
Die METRO Group hat die Zahl ihrer Auszubildenden in Deutschland abermals gesteigert und eine neue Rekordzahl erreicht. Die Gesamtzahl der Auszubildenden ist zum Ende des dritten Quartals 2005 auf 8.695 gestiegen. Das sind rund 100 Auszubildende mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Zum 1. September 2005 haben in den Unternehmen der METRO Group rund 3.100 Jugendliche einen Ausbildungsplatz erhalten. Die Ausbildungsquote ist von 8,1 Prozent im Vorjahr auf 8,4 Prozent im Jahr 2005 gestiegen. Die METRO Group ist damit auch in diesem Jahr ihrer Ausbildungsverantwortung in vollem Umfang gerecht geworden und hat einen wichtigen Beitrag zum Ausbildungspakt in Deutschland geleistet. Alle Gesellschaften der METRO Group haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Überproportionale Steigerungen bei den Neueinstellungen erzielten der Großhandel mit Metro Cash & Carry und C & C Schaper (+ 11 Prozent) sowie die Real SB-Warenhäuser (+ 5 Prozent). Media Markt und Saturn haben in diesem Jahr rund 1.000 neue Auszubildende eingestellt. Die Ausbildungsquote bleibt in dieser Vertriebslinie mit 15,9 Prozent weit überdurchschnittlich.

Die Zahl der schwer behinderten Auszubildenden in der METRO Group konnte von 64 im Vorjahr auf 73 im Jahr 2005 erhöht werden. Darüber hinaus hat die METRO Group in diesem Jahr ihr Engagement in dem Projekt "Jobs ohne Barrieren" des Bundesministeriums für Gesundheit verstärkt. So absolvieren in diesem Jahr weitere 41 lernbehinderte Jugendliche aus den Berufsbildungswerken ihr zweites Ausbildungsjahr in den Unternehmen der METRO Group. In Zusammenarbeit mit der  Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke kann die METRO Group so einen Beitrag dazu leisten, die Beschäftigungschancen dieser Jugendlichen deutlich zu verbessern.

c) Tegut
Überaus starke Steigerungsraten bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen verzeichnet der Fuldaer Unternehmen tegut – gute Lebensmittel. 2004 gab es einen Zuwachs um 27% auf 320 neue Lehrlinge, in 2005 folgte eine weitere Steigerung auf 378 neue Auszubildende. Zusätzlich werden noch Studierende eingestellt. Bei Umrechnung aller Beschäftigten auf Vollzeitkräfte meldet tegut eine Ausbildungsquote von über 22%.
4.
Ausbildungsreife: Was ist das?
Nicht erst seit Vorlage von internationalen Schulleistungstests (insbesondere PISA) wird über mangelnde Ausbildungsreife von Bewerbern für Ausbildungsplätze geklagt. Nicht immer wird aber hinreichend deutlich, was jeweils unter Ausbildungsreife verstanden wird. Fachleute versuchen zu unterscheiden in eine Ausbildungsreife, die umschreiben will, welche Aspekte/Befähigungen jemand bereits bei Beginn einer Ausbildung überhaupt besitzen muss, und in eine Berufsspezifische Eignung, die darüber hinaus Merkmale umfasst, die für einen bestimmten Beruf zu Beginn der Ausbildung vorliegen müssen.

Das BIBB hat eine breit angelegte Expertenbefragung zu diesem Thema durchgeführt. Wichtige Ergebnisse (siehe auch zwei Tabellen im Anhang und die gesamte Veröffentlichung auf www.bibb.de):

· Fast alle Experten und Expertinnen (also mehr als vier Fünftel) zählen zu den für alle Ausbildungsberufe wichtigen Merkmalen: Zuverlässigkeit, die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft, Leistung zu zeigen, Verantwortungsbewusstsein, Kon-zentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Beherrschung der Grundrechenarten, einfaches Kopfrechnen, Sorgfalt, Rücksichtnahme, Höflichkeit, Toleranz, die Fähigkeit zur Selbstkritik, Konfliktfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und auch die Bereitschaft, sich in eine betriebliche Hierarchie einzuordnen.
· Bemerkenswert ist aber, dass es  eigentlich so wichtige Kompetenzen wie schriftliche Ausdrucksfähigkeit oder Grundkenntnisse im IT-Bereich nur von weniger als der Hälfte der Befragten zur Ausbildungsreife gezählt werden. Selbst die Beherrschung der deutschen Rechtschreibung (51%) und Mündliche Ausdrucksfähigkeit (61%) werden nur von einer knappen Mehrheit zur Ausbildungsreife gezählt.
· Die Fachleute zählen eine Reihe von Merkmalen auf, bei denen sich die Bewerberqualifikationen in den letzten rund 15 Jahren verschlechtert (allen voran deutsche Rechtschreibung, schriftliche Ausdrucksfähigkeit, einfaches Kopfrechnen, Konzentrationsfähigkeit, Prozent- und Dreisatzrechnen) haben und auch einige, bei denen es Verbesserungen gab: Grundkenntnisse im IT-Bereich, Selbstsicherheit, Grundkenntnisse der englischen Sprache, Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Es muss etwas getan werden, aber was? Die BIBB-Fachleute fassen die Ergebnisse so zusammen: 

„Da die Experten und Expertinnen Probleme der Ausbildungsreife vor allem mit der familiären Situation in Verbindung bringen, sehen sie hier auch jeweils die wichtigsten Ansatzpunkte für eine Verbesserung. Jeweils mehr als 90 % fordern von den Eltern, sie müssten stärker als bisher 

· ihren Kindern grundlegende Werte vermitteln, 
· Verantwortung für die Vermittlung von Arbeitstugenden (z.B. Pünktlichkeit) übernehmen, 
· die Auseinandersetzung ihrer Kinder mit der Berufswahl fördern, 
· generell positive Rollenvorbilder für ihre Kinder sein und 
· ganz allgemein mehr dafür tun, um die Ausbildungsreife ihrer Kinder zu sichern.

Ebenso viele Experten und Expertinnen (jeweils mindestens neun von zehn) setzen aber auch darauf, verstärkt die Schule in die Förderung der Kinder einzubinden. Sie habe nun mal die grundsätzliche Aufgabe, die Jugendlichen zur Ausbildungsreife zu führen. Deshalb müsse in der Schule die Grundlage für die Lern- und Leistungsbereitschaft gelegt werden, und die schulischen Lernaufgaben sollten einen stärkeren Praxisbezug haben. Aus diesem Grund sei es auch wichtig, mehr Lehrerfortbildungen in Hinblick auf die Berufswelt durchzuführen.

Aber auch die Betriebe werden in die Pflicht genommen: 86 % der Experten und Expertinnen sind der Ansicht, die Unternehmen müssten bei der Bewerberauswahl stärker als bisher das Entwicklungspotenzial der Jugendlichen berücksichtigen. Und etwa ebenso viele (85 %) meinen, die Unternehmen sollten sich stärker als bisher der Verantwortung stellen, auch schwächere Jugendliche auszubilden. Dies bedeutet aber aus Sicht der meisten Fachleute nicht, einfach die Anforderungen zu senken – dies fordern nur 25 %. Außerdem meinen 88 %, die Unternehmen sollten die Schulen bei ihrer Aufgabe, die Jugendlichen zur Reife zu führen, unterstützen und sollten deshalb vermehrt den Kontakt zu den Schulen suchen.

Von den Jugendlichen erwarten rd. 94 % der Experten und Expertinnen, deutlicher als bisher Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Dazu gehöre vor allem zu lernen, die eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen. 91 % finden, die Jugendlichen sollten sich noch stärker als bisher bemühen, Kontakt zur Berufswelt aufzunehmen.“

Quelle: www.bibb.de
 5.
Arbeitswelt im Wandel - 
Berufe in der Entwicklung? 
Die Arbeitswelt verändert sich - doch was bedeutet das für die Berufe und die Berufsbildung? Neue Erwerbsberufe, veränderte Anforderungen in der Arbeit, die Informatisierung der Arbeitswelt, ein steigendes Anforderungsniveau und die Auflösung klar gestalteter Berufswege in die Beschäftigung sind Beispiele für oft beschriebene Trends und Merkmale dieser Veränderungen. Wie weit sind diese Entwicklungen bereits Realität und in welchen Berufsfeldern und Branchen sind sie zu beobachten? Vor allem aber: Welche Konsequenzen haben diese Veränderungen in der gegenwärtigen Arbeitswelt für unser Berufsbildungssystem, für die Modernisierung bestehender und die Entwicklung neuer Ausbildungsberufe und für die berufliche Weiterbildung?

Um diese und andere Fragen der Berufs- und Qualifikationsforschung beantworten zu können, führt das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) eine Repräsentativbefragung von 20 000 Erwerbstätigen in Deutschland durch. Einbezogen in die telefonische, computerunterstützte Befragung sind erwerbstätige Personen ab 15 Jahren mit einer bezahlten Tätigkeit von mindestens zehn Stunden pro Woche*. Die Erhebung wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 

Von Oktober 2005 bis März 2006 wird die Münchner TNS Infratest Sozialforschung 20 000 Erwerbstätige in Deutschland, die nach einem Zufallsverfahren ausgewählt wurden**, telefonisch fragen nach

· den Tätigkeitsschwerpunkten und den Kenntnisanforderungen in ihrer Arbeit, 

· den Arbeitsplatzanforderungen in ihren Betrieben, 

· dem Weiterbildungsbedarf und dem Weiterbildungsverhalten, 

· den Veränderungen ihres Arbeitsplatzes in den letzten Jahren, 

· den Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz, 

· den Arbeitsbelastungen und gesundheitlichen Beschwerden in Zusammenhang mit der Arbeit, 

· der Arbeitszufriedenheit, 

· den Schulabschlüssen, der Berufsausbildung und dem Berufsverlauf, 

· dem Zusammenhang zwischen Ausbildung und Beschäftigung, 

· der Verwertbarkeit beruflicher Qualifikationen in der aktuellen Beschäftigung. 

Die Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt. Rückschlüsse auf die konkreten Personen, die die Angaben gemacht haben, sind nicht möglich. 

Mit dem Forschungsprojekt „BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006“ sollen repräsentative Informationen u. a. darüber gewonnen werden, 

-      welche beruflichen Anforderungen an Beschäftigte gestellt werden und wie sich diese nach Berufen, Branchen und Qualifikationsniveaus unterscheiden, 

-   in welchen Bereichen die Kenntnisse - aus Sicht der Erwerbstätigen - durch Weiterbildung ergänzt bzw. erneuert werden müssten,

-   welche Qualifizierungswege in die verschiedenen Berufstätigkeiten führen, 

-    in welchen Beschäftigungsfeldern neue Berufe entstehen, 

-
wo das für die ausgeübte Tätigkeit notwendige Wissen erworben wurde, 

- 
wie eng - oder lose - Erwerbsberufe und Positionen an die entsprechenden Ausbildungen geknüpft sind, 

-    ob - und wie - sich betrieblich ausgebildete Fachkräfte in ihrem Arbeitsmarkterfolg von schulisch ausgebildeten Personen unterscheiden und 

-
inwieweit berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten, die in der Ausbildung vermittelt wurden, in der aktuellen Tätigkeit verwertet werden können.

Das seit Anfang der 1990er Jahre laufende Programm des Bundesministeriums für
6.
 BMBF: Ausbildung und Beruf
Neue BMBF-Broschüre "Ausbildung und Beruf" jetzt im Internet - Aktuelle Rechts-Informationen für Auszubildende und Ausbilder

Die aktuelle Broschüre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) "Ausbildung & Beruf" ist im Internet erhältlich. Sie wendet sich an Ausbildungsberater, Eltern, Schüler und Lehrer sowie Auszubildende und Ausbildende. Erläutert werden die Rechte und Pflichten rund um die duale Berufsausbildung. In der jetzt vorgelegten 31. Auflage sind alle Neuerungen nach der Reform des Berufsbildungsgesetzes berücksichtigt.

Die Broschüre enthält neben Gesetzestexten und Vorschriften auch ein Muster für Ausbildungsverträge und gibt einen Überblick über die staatlich anerkannten Ausbildungsberufe. Daneben werden Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung und des beruflichen Aufstiegs vorgestellt.

Die Broschüre "Ausbildung & Beruf" steht im Internet zum Download bereit unter:

http://www.bmbf.de/pub/ausbildung_und_beruf.pdf
7.
PISA-Ländervergleich
Es gab zum Teil deutliche Fortschritte in der jüngsten PISA-Studie, aber die Länder und die deutsche Bildungspolitik sind weit davon entfernt, innehalten zu können im internationalen Aufholprozess. Die Defizite im deutschen Bildungssystem sind noch zu groß. Immerhin liegt aber die Mehrzahl der Bundesländer jetzt in allen Kompetenzbereichen über dem OECD-Mittel. Problembereiche bleiben aber insbesondere:
· Bildungsprozesse für Kinder mit Migrationshintergrund,
· die enge Koppelung zwischen sozialer Herkunft und mathematischer Kompetenz und
· der sehr hohe Anteil von Schülern mit „verzögerter Schullaufbahn“.

Die Kultusministerkonferenz jedenfalls hat angekündigt (siehe Anlage), die gemeinsamen Anstrengungen der Länder zur Verbesserung des deutschen Bildungswesens konsequent fortzusetzen.

8.
Aktuelles aus der KMK: 

Mehr Studierende erwartet 
Kultusministerkonferenz erwartet deutlichen Anstieg der Zahl der Studierenden bis 2012

Die Zahl der Studierenden und Absolventen an deutschen Hochschulen wird in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich ansteigen. Das geht aus der aktuell veröffentlichten „Prognose der Studienanfänger, Studierenden und Hochschulabsolventen bis 2020“ hervor. 

Danach wird die Zahl der Schulabsolventen mit Studienberechtigung (Hochschulreife und Fachhochschulreife) von 370 000 im Jahr 2003 auf voraussichtlich 446 000 im Jahr 2011 ansteigen und danach auf 356 000 im Jahr 2020 sinken. 

Unter der Voraussetzung, dass sich die Quote für den Übergang der Studienberechtigten auf die Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien) wie in den zurückliegenden Jahren überwiegend zwischen 75% und 85% bewegen wird, ist davon auszugehen, dass die Zahl aller Studienanfänger im 1. Hochschulsemester mittelfristig von 368 000 im Jahr 2004 auf 406 000 bis 450 000 im Jahr 2012 ansteigen und im Jahr 2020 auf 353 000 bis 390 000 sinken wird. Berücksichtigt wurde dabei, dass 48% bis 57% der Studienanfänger ihre Studienberechtigung bereits im Vorjahr oder früher erlangt haben. In den Studienanfängerzahlen sind auch diejenigen deutschen und ausländischen Studienanfänger enthalten, die ihre Studienberechtigung im Ausland erworben haben.

Die Zahl aller Studierenden wird demnach von 1 994 000 im Jahr 2004 in den Jahren 2012 bis 2014 je nach Übergangsquote mit 2 459 000 bis 2 704 000 voraussichtlich ihren Höhepunkt erreichen und danach bis 2020 kontinuierlich auf 2 305 000 bis 2 547 000 fallen.

Für die Hochschulabsolventen ist davon auszugehen, dass ihre Zahl nach rückläufiger Entwicklung von 1997 bis 2001 (190 300) je nach Übergangsverhalten der Studienberechtigten voraussichtlich auf 282 000 bis 313 000 im Jahr 2019 zunehmen und anschließend auf 277 000 bis 308 000 zurückgehen wird.

Bei der Vorausberechnung handelt es sich um eine Status-Quo-Prognose, d. h. es wird berechnet, wie sich die Studienanfänger-, Studierenden- und Absolventenzahlen unter den bekannten, weitgehend gleich bleibenden Rahmenbedingungen entwickeln würden. Außer der demografischen Entwicklung werden in der vorliegenden Vorausberechung alle Parameter konstant gesetzt. Aktuelle Entwicklungen machen daher eine regelmäßige Überprüfung der Berechnungsergebnisse sowie Anpassungen bei den Prognoseannahmen und Neuberechnungen notwendig. 

Bei der voraussichtlichen Entwicklung der Studienanfänger, Studierenden und Absolventen ist berücksichtigt worden, dass vor allem in den Jahren 2011 bis 2014 durch die Verkürzung der Schulzeit auf 12 Schuljahre bis zum Abitur in jeweils unterschiedlichen Ländern doppelte Jahrgänge die Gymnasien verlassen werden.

Durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge sind weitere Effekte zu erwarten, die sich auf die Zahl der Studienanfänger, Studierenden und Absolventen auswirken dürften. So könnte die gestufte Studienstruktur die Aufnahme eines Studiums attraktiver machen, insbesondere für ausländische Studierwillige. Andererseits wird mit der neuen Studienstruktur eine Verkürzung der Studienzeiten angestrebt. Dies würde mittelfristig bei gleich bleibender Studierneigung zu niedrigeren Studierendenzahlen führen. Zugleich würden in einem Übergangszeitraum die Absolventenzahlen etwas höher ausfallen.

Da die Effekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden können, bleiben mögliche Einflussfaktoren durch die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen in der Prognose unberücksichtigt. Diese Effekte können aber bei den künftigen Prognosen einbezogen werden.

Aus der vorliegenden Prognose ergeben sich folgende Handlungsfelder:
· Anpassung der personellen und räumlichen Hochschulkapazitäten an die mittel- und langfristig wachsende Nachfrage nach Studienplätzen.
· Bessere Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten an den Hochschulen, indem Studieninteressierte für wenig bekannte Studiengänge gewonnen werden.
· Entwicklung von Anreizsystemen zur besseren Verteilung der Studierenden nicht nur auf die Studiengänge, sondern auch auf die Hochschulstandorte.

· Verkürzung der Studiendauer durch zügige Umsetzung der gestuften Studienstruktur, damit im selben Zeitraum größere Zahlen von Studierenden ausgebildet werden können.
· Verbesserung der Beratung von Studieninteressierten bereits in der Schule, um Fehlentscheidungen bei der Wahl des Studienfachs zu vermeiden.
· Ausbau von Beratungs- und Betreuungssystemen für Studierende, um Studienabbrecherzahlen durch bessere Orientierung und Organisation des Studiums zu verringern.
· Maßnahmen zur Erleichterung des Berufseinstiegs von Absolventen, um Verzögerungen des Studienabschlusses zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit zu minimieren.
· Schaffung von Anreizen für Hochschulen, Studierende innerhalb der Regelstudienzeit zum Abschluss zu führen.
· Einrichtung offizieller Möglichkeiten zum Teilzeitstudium zur Vermeidung überlanger Studienzeiten für Studierende, die Erwerbstätigkeit oder Kindererziehung mit dem Studium vereinbaren müssen.

Zur „Qualitätssicherung in der Forschung" wird die Kultusministerkonferenz in enger Abstimmung mit den Wissenschaftsorganisationen und dem Wissenschaftsrat Anfang 2006 einen Bericht vorlegen. Er berücksichtigt auch die Empfehlungen zu Rankings im Wissenschaftssystem. Nach gemeinsamer Einschätzung von Kultusministerkonferenz und Wissenschaftsrat erhöhen Rankings oder Ratings die Leistungstransparenz im Wissenschaftssystem. 

Zum Wintersemester 2005/2006 werden die Hochschulen in deutlich größerem Umfang als bisher selbst über die Zulassung von Studierenden in ZVS-Fächern entscheiden. Die Hochschulquote kann dann bis zu 60% betragen. Kriterien für die Auswahl können die Abiturdurchschnittsnote, gewichtete Einzelnoten, Ergebnisse von fachspezifischen Tests oder von Auswahlgesprächen sowie Berufserfahrungen sein. Die übrigen Studienplätze werden zu je 20% nach Abiturdurchschnittsnote bzw. nach Wartezeit vergeben. Wissenschaftsrat und Kultusministerkonferenz begrüßen diese Entwicklung auch mit Blick auf Profilbildung und Wettbewerb der Hochschulen.

9.
Forschung zur Arbeitsgestaltung 
Kurz vor der Amtsübergabe an ihre Nachfolgerin als Bundesbildungs- und Forschungsministerin, Dr. Annette Schavan (CDU), hat Edelgard Bulmahn (SPD) das neue Programm über die Forschung zur Arbeitsgestaltung bekannt gegeben.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) investiert in den kommenden fünf Jahren rund 70 Millionen Euro in die Forschung zur Arbeitsgestaltung. Die Personalentwicklung könne einen wichtigen Beitrag zur Innovationsfähigkeit Deutschlands leisten. Innovationen gebe es nur in einer modernen Arbeitswelt. Der fortlaufende Wissenszuwachs solle in Managementkonzepte und -instrumente integriert werden. Bulmahn wies auf die gesellschaftlichen Prozesse hin, von denen erfolgreiche Produkte, Verfahren und Arbeitsmethoden abhingen. "In der modernen Arbeitswelt sind die technologischen Bedingungen untrennbar mit den Fähigkeiten und Talenten der Menschen verknüpft." Arbeiten und Lernen seien nicht voneinander zu trennen. Mit dem Förderprogramm sollen Methoden entwickelt werden, mit denen die Beschäftigten ihr Können in die Arbeitswelt einbringen und ihre Kompetenzen dort weiter entwickeln. Der moderne Arbeitsprozess könne für die Unternehmen zur unerschöpflichen Quelle neuer Ideen für erfolgreiche Produkte werden.

Einer der Schwerpunkte ist die Entwicklung einer neuen Wertschöpfungspartnerschaft von Unternehmen und Kunden. Neue Produkte werden immer öfter von den individuellen Bedürfnissen der Abnehmer ausgehend entwickelt. In der Informationstechnologie ist dies heute schon bei den so genannten Open-Source Entwicklungen der Fall. Hier werden von einer gemeinsamen technologischen Plattform aus individuelle Lösungen möglich gemacht. Das neue Konzept knüpft an das BMBF-Programm "Innovative Arbeitsgestaltung - Zukunft der Arbeit" an. Dieses brachte Lösungen für die Gestaltung von Unternehmenskulturen, die Arbeit im E-Business sowie zu Fragen des demografischen Wandels und der Nachhaltigkeit. Beteiligt waren vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen.

Das Programm gibt es auf www.bmbf.de.
Informationen erhalten Sie beim:

Projektträger Arbeitsgestaltung und Dienstleistung

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Heinrich-Konen-Str. 1

53227 Bonn

Tel.: 0228-3821-121

Fax: 0228-3821-248

10.
Wissenschaftsrat: 
Heftige Kritik an BIBB-For-schung
Der Wissenschaftsrat hat in einer am 11.11.2005 beschlossenen „Stellungnahme zum Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)“ ungewöhnlich heftige Kritik an der bisherigen Arbeit des wissenschaftlichen Bereichs des BIBB geäußert. Untersucht wurden im Auftrag des BMBF der Forschungsbereich und die Forschungsbasierung von Amtsaufgaben und Dienstleistungen. In knapper Zusammenfassung sagt der Wissenschaftsrat auf seiner Internetseite www.wissenschaftsrat.de: 

„Im Sinne einer besseren Erfüllung seiner Amtsaufgaben und Dienstleistungen, die für Politik und Praxis von Bedeutung sind, muss das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn seine Forschung nachhaltig verbessern. Dafür sind umfangreiche strukturelle und organisatorische Veränderungen notwendig.“
Weiter heißt es:
„Der Wissenschaftsrat stellt fest, dass Amtsaufgaben und Dienstleistungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), einer Ressortforschungseinrichtung in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), nicht in ausreichendem Maße auf Forschungsleistungen basieren und aufbauen. So wird häufig nicht mit der erforderlichen Fundiertheit und ohne zureichende Datenerhebungen geforscht, fortgeschrittene wissenschaftliche Methoden finden nur selten Anwendung in der Forschung.

Das BIBB ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung für Forschung, Förderung und Erarbeitung von Rechtsverordnungen im Bereich der beruflichen Bildung. Es erfüllt wissenschaftliche sowie behördliche Aufgaben und erbringt Dienstleistungen in diesem Bereich, die für Politik und Praxis von Bedeutung sind. Unter anderem wirkt es an Ausbildungsordnungen, dem Berufsbildungsbericht und der Berufbildungsstatistik mit und führt Förderprogramme der Bundesregierung im Bereich der beruflichen Bildung durch.

Der Wissenschaftsrat hält die Verbindung von Amtsaufgaben und wissenschaftlichen Aufgaben am BIBB grundsätzlich für sinnvoll. Im Dienste einer besseren Erfüllung seiner Amtsaufgaben und Dienstleistungen muss die Forschung jedoch nachhaltig verbessert werden. Dafür sind umfangreiche strukturelle und organisatorische Veränderungen notwendig. Der Wissenschaftliche Beirat des BIBB, den es erst seit der Reform des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2005 gibt, soll die Umstrukturierung eng begleiten. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Professor Karl Max Einhäupl, resümierend: "Mit der Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates und den Neuerungen des Berufsbildungsgesetzes kann die Forschung am BIBB neu aufgestellt werden. Angesichts des jetzigen Befundes müssen Institut, Sozialpartner und Bundesregierung jedoch alles daransetzen, dass die Chance der Neuausrichtung, für die der Wissenschaftsrat konkrete Ziele aufgestellt hat, in den nächsten vier Jahren genutzt wird." Sollten bis dahin keine entsprechenden Fortschritte erreicht worden sein, hat der Wissenschaftsrat sich vorbehalten, die Ausgliederung der am BIBB angesiedelten Berufsbildungsforschung zu empfehlen.“
Die ersten Konsequenzen durch den BMBF werden in folgender Pressemeldung vom 11.11.05 deutlich: Er stärkt die Berufsbildungsforschung und sagt zu, dass die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum BIBB aufgegriffen werden.
„Junge Menschen sollen den besten Einstieg in ein chancenreiches Berufsleben erhalten. Dazu werde die Forschung am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn gestärkt, teilte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am Montag in Berlin mit. Das BMBF hatte im Rahmen der Evaluation der Ressortforschungseinrichtungen den Wissenschaftsrat um Empfehlungen für die zukunftsorientierte Ausrichtung des BIBB gebeten, die dieser am Montag vorlegte. Sie sollen die gesetzliche Neuordnung der dualen Berufsbildung aus dem April 2005 auf der Forschungsseite ergänzen. Das BIBB könne die Empfehlungen als Grundlage für Reformen verwenden, hieß es im Ministerium. Dies müsse in einem gemeinschaftlichen Prozess mit den im Hauptausschuss vertretenen Sozialpartnern und Bundesländern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts geschehen. Der neu eingesetzte wissenschaftliche Beirat des BIBB habe seine Beratung zum aktuellen Forschungsprogramm bereits aufgenommen. Damit werde das Institut seinen Service bei der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze und der Modernisierung der Ausbildungsberufe kundengerecht ausbauen. Das BIBB ist eine bundesunmittelbare Anstalt im Zuständigkeitsbereich des BMBF. Es unterstützt die duale Berufsbildung in Deutschland. Dazu gehört die Neuentwicklung von nachgefragten Ausbildungsberufen, die Erstellung von Medien und Lernmitteln für die berufliche Praxis und die Begleitung internationaler Kooperationen. Das BIBB organisiert den Prozess mit Sozialpartnern, Bundesministerien und Ländern.“ (BMBF, 11.11.2005)
Und im Koalitionsvertrag gibt es auch zukunftsweisende Aussagen zur Bildungsforschung:

· So soll nach Untersuchung der gesamten Ressortforschung durch den Wissenschaftsrat, die 2006 in Empfehlungen münden soll, das Forschungssystem auf Grundlage der Empfehlungen des Wissenschaftsrats weiterentwickelt und verbessert werden.
· Da die Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung im Rahmen der Föderalismusreform aus dem Grundgesetz entfernt werden soll, wird eine neue Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsberichterstattung“ angestrebt, die „als Konstante der Bildungspolitik im Zusammenwirken von Bund und Ländern“ etabliert werden soll. Im Rahmen der Allgemeinen Forschungsförderung soll die empirische Bildungsforschung gestärkt werden, „um Erkenntnisse zu gewinnen, die Bund und Ländern bei der Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Aufgaben im Bildungsbereich dienen können.“

Nach der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes und der Etablierung einer neuen BIBB-Führungsspitze sind derzeit  BIBB-Hauptausschuss und BIBB-Leitung dabei, neue Arbeitsgrundlagen und -strukturen für das Institut zu schaffen. Das Gutachten des Wissenschaftsrats spielt dabei eine gewichtige Rolle; allerdings musste der Wissenschaftsrat den aus Wirtschaftssicht wichtigeren Teil der Ordnungsarbeit weitestgehend außen vor lassen. In Zukunft muss jedenfalls auch in der im BBiG enthaltenen Aufgabenbeschreibung deutlich werden, dass das BIBB im Schwerpunkt kein reines Forschungsinstitut, sondern ein Dienstleistungsinstitut für die Berufsbildungspraxis und die Berufsbildungspolitik ist.
11.
Prozessorientierung in der Ausbildung
Auch bei den neu gestalteten Einzelhandelsberufen ist von Prozessorientierung die Rede. Die einzige Pflichtqualifikation des 3. Ausbildungsjahres lautet „Einzelhandelsprozesse“. Ganzheitlicher in Prozessen auszubilden, die wachsende Notwendigkeit, in Zusammenhängen zu denken, zu arbeiten und zu handeln, die Wertschöpfungskette im Einzelhandel zu bearbeiten, sind nur einige Beispiele dafür, dass auch im Handel Prozessorientierung in die Ausbildung Einzug gehalten hat und hält. Vorreiter der Prozessorientierung waren aber gewerblich-technische Berufe, die früher zu hohen Anteilen in betrieblichen Lehrwerkstätten ausgebildet wurden, seit einiger Zeit aber verstärkt in realen Arbeitsprozessen qualifiziert werden. Die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur zunehmenden Ausrichtung der beruflichen Bildung auf Prozessorientierung. Über die Notwendigkeit prozessorientierter Formen der Ausbildung besteht weitgehende Einigkeit zwischen den Sozialpartnern und dem Verordnungsgeber. Die Unternehmen erhalten, so die Erwartung, die Möglichkeit, näher an ihrem Bedarf auszubilden. Die Auszubildenden werden für einen sich rasch wandelnden Arbeitsmarkt fit gemacht. Das bildungspolitische Interesse an der Allgemeinheit beruflicher Ausbildung wird mit betrieblichen Bedarfslagen ausbalanciert. In diesem Band sind Beiträge von Berufsbildungsexperten zu Organisation, Didaktik und betrieblicher Praxis prozessorientierter Ausbildung versammelt.

Loebe, Herbert; Severing, Eckart (Hrsg): Prozessorientierung in der Ausbildung - Ausbildung im Arbeitsprozess, Reihe: Wirtschaft und Weiterbildung; Band 39, 196 Seiten, ISBN 3-7639-3280-1, Best.-Nr. 60.01.576, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2005, 19,90 Euro, www.wbv.de
12.
AEVO in der Diskussion
Seit Mitte 2003 ist die AEVO-Prüfung als formelle Qualifikationsanforderung an verantwortliche Ausbilder ausgesetzt. Diese Frist läuft noch bis Mitte 2008. In dieser Zeit prüfen die zuständigen Stellen neben der persönlichen und fachlichen Eignung auch, ob die Ausbildung entsprechend den Anforderungen der Ausbildungsordnung und des BBiG durchgeführt werden kann, wozu in der Regel auch gehört, ob das Ausbildungspersonal die geforderten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten auch vermitteln kann. Insbesondere für KMU oder stark filialisierte Unternehmen sollte es, so die Erwartung der damaligen rot-grünen Bundesregierung, dadurch erleichtert werden, Ausbildungsplätze anbieten zu können.
Nun ist die Resonanz der Praxis auf diese Erleichterung eindeutig: Die Zahl der AEVO-Prüfungen ist ebenso auf hohem Niveau geblieben wie die Zahl der Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen für Ausbildungspersonal. Ganz offensichtlich gibt es ein originäres Interesse von Betrieben und Ausbildern, auch arbeits- und berufspädagogisch auf dem Laufenden zu bleiben, um eine qualitativ gute Ausbildung durchzuführen. Also gibt es keinen Bedarf an einer verpflichtenden AEVO-Prüfung für verantwortliche Ausbilder.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der noch recht langen Zeit bis zur Entscheidung über die weitere Zukunft der AEVO (endgültiges Aufheben, schlichtes Wieder-Inkraftsetzen oder inhaltliche und zielgruppenspezifische Differenzierung von Qualifikationsanforderungen an Ausbildungspersonal) überrascht eine gemeinsame Erklärung von ZDH und DGB, die simpel fordern, die Ausbilder-Eignungsverordnung müsse wieder in Kraft gesetzt werden.
ZDH und DGB behaupten, obwohl das Handwerk in weiten Bereichen gar nicht von der AEVO betroffen war/ist, folgendes:
"Es ist nicht belegt, dass die Aussetzung der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) zu zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplätzen geführt hat. Die neue Bundesregierung muss deshalb die AEVO wieder verpflichtend in Kraft setzen. Mit dem Verzicht auf die AEVO wurde der Berufsausbildung kein Gefallen getan. In allen Bildungsbereichen wird Qualität gefordert. Das muss auch für die Berufsausbildung gelten. Anspruchsvolle Berufsbilder erfordern eine gute Berufsbildung mit entsprechend qualifiziertem Personal. Das gilt insbesondere im Hinblick auf einen gerade entstehenden europäischen Qualifikationsrahmen. Das Ansehen und die Attraktivität der Berufsbildung muss steigen statt sinken. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhalten werden. Die Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) verlangt von den Ausbildern über die fachliche Eignung hinaus den Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Kenntnisse. Dazu gehören die Fähigkeit, die Ausbildung zu planen, Einfühlungsvermögen in die Situation der Jugendlichen und Rechtskenntnisse." 
Der empirische Beleg für diese Thesen fehlt leider. 
13.
BMWA fördert Fortbildung russischer Manager
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) setzt die Unterstützung für das Managerfortbildungsprogramm russischer Führungskräfte in Deutschland fort und trägt damit weiter zum Ausbau der Wirtschaftbeziehungen mit Russland bei.

Vom 10. bis 11. November 2005 fand in Berlin die 7. Tagung des deutsch-russischen Lenkungsausschusses des deutschen Beitrags zum Fortbildungsprogramm russischer Manager statt. An der jährlichen Sitzung nahmen Vertreter deutscher und russischer Ministerien, der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin, der Bundesländer und russischer Regionen sowie deutscher und russischer Wirtschaftsverbände teil.

Deutschland ist der größte bilaterale Geber im so genannten Präsidentenprogramm zur Fortbildung russischer Manager. Seit 1998 haben rund 2.600 junge russische Manager eine Praxisfortbildung in Deutschland absolviert. Rund zwei Drittel der Teilnehmer repräsentieren mittlerweile den russischen Mittelstand.

Der deutsche Beitrag zum Fortbildungsprogramm für russische Manager vermittelt den russischen Teilnehmern nicht nur anwendungsorientiertes Management Know-how, sondern trägt auch zur Entwicklung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen bei. Im Ergebnis der Fortbildung in Deutschland stellen zwei Drittel der russischen Teilnehmer Geschäftskontakte zu deutschen Unternehmen her oder entwickeln bereits bestehende weiter.

Auf der Sitzung des Lenkungsausschusses wurden Fragen der weiteren Fortführung des Programms und der Nachhaltigkeit bereits erreichter Ergebnisse erörtert. Die Nachfrage nach deutschen Praktikumsplätzen hat auf russischer Seite weiter zugenommen. Die jährliche Teilnehmerzahl von derzeit 300 russischen Managern soll aufrechterhalten werden. Des Weiteren wird der Nachkontaktarbeit und der Unterstützung für Alumni-Vereinigungen große Bedeutung beigemessen. Diese sind sowohl Interessenvertretungen ihrer Mitglieder und Know-how-Multiplikatoren als auch Partner bei Projekten zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung russischer Regionen sowie beim Ausbau von gewonnenen Kontakten.

Für die Fortbildung russischer Manager in Deutschland hat das BMWA im Rahmen des TRANSFORM-Programms von 1998 bis 2005 rund 26 Mio. € bereitgestellt. Zusätzlich leisten einige Bundesländer finanzielle Beiträge. Die deutsche Wirtschaft stellt Praktikumsplätze zur Verfügung. Mit der Gesamtkoordination des deutschen Beitrags zum Fortbildungsprogramm für russische Manager ist seit 1998 die InWEnt gGmbH beauftragt (www.inwent.org). 
14.
 Studierneigung bleibt hoch
Das Interesse von Schulabsolventen am Hochschulstudium bleibt in Deutschland stabil. Nach einer aktuellen Studie des Hochschul-Informations-Systems (HIS) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wollen etwa 71 Prozent aller Berechtigten auch ein Studium aufnehmen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei 70 Prozent. Damit konsolidiert sich die Studierneigung nach dem starken Einbruch in den neunziger Jahren auf damals nur 66 Prozent.

Für die aktuelle Studie befragte die HIS Studienberechtigte erstmals sechs Monate vor dem Schulabschluss. So soll die Nachfrage nach Studienplätzen frühzeitig ermittelt werden. Dabei gaben 62 Prozent an, dass sie sicher oder sehr wahrscheinlich ein Studium aufnehmen werden. Weitere 9 Prozent wollten eventuell studieren. 29 Prozent der Befragten schlossen für sich ein Studium aus. Die Erhebung soll mit einer zweiten Befragung ein halbes Jahr nach Schulabschluss ergänzt werden. Deren Daten werden im Frühsommer 2006 erwartet.

Nach jetzigem Stand ist die Studierneigung von Männern und Frauen praktisch gleich (71 zu 72 Prozent). Deutlich höher liegt sie bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und erreicht 76 Prozent. Beim Studieninteresse gibt es zwar zwischen alten und neuen Bundesländern (71 zu 72 Prozent) fast keinen Unterschied. Allerdings weichen die Zahlen einzelner Bundesländer deutlich voneinander ab. Die höchste Studierneigung zeigen die Studienberechtigten in Sachsen-Anhalt (84 Prozent), Bremen (81 Prozent) und Bayern (78 Prozent). Das geringste Interesse wurde in Thüringen ermittelt (59 Prozent).

Bei den beliebtesten Studienfächern liegen die Wirtschaftswissenschaften und Lehramt mit jeweils 8 Prozent weiter vorn. Es folgen Medizin und Maschinenbau mit jeweils 5 Prozent. Dabei zeigen unverändert mehr Männer als Frauen Interesse an ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen (Maschinenbau 9 Prozent zu 1 Prozent der weiblichen Studienberechtigten). Frauen bevorzugen dagegen die Lehramtsstudiengänge (10 Prozent zu 5 Prozent der männlichen Studienberechtigten) und Medizin (8 Prozent zu 3 Prozent).

15.
Termine


12. bis 15. Dezember 2005

Berufsbildung 2005 – Fachausstellung für Aus- und Weiterbildung und 9. Bayerischer Berufsbildungskongress, Ort: Messezentrum Nürnberg, Informationen im Internet unter www.stmas.bayern.de/veranstalt/bbk2005
14. bis 16. Februar 2006
Learntec 2006 – 14. Internationaler Kongress und Fachmesse für Bildungs- und Kommunikationstechnologien, Infos: www.learntec.de.

15. bis 16. Februar 2006

Personal im 21. Jahrhundert – HRM als Bindeglied zwischen Strategie und Erfolgsfakator Mensch, 12. Handelsblatt Jahrestagung, Ort: Dorint Sofitel Bayerpost München, Infos unter http://vhb.handelsblatt.com/personal oder www.euroforum.com.

14. bis 15.März 2006
Professional Learning - Fachmesse und Fachkongress für Berufliche Aus- und Weiterbildung, Veranstalter: MesseFrankfurt, Ort: Frankfurt/Main, Infos unter www.professional-learning.de.
08. bis 10.Mai 2006
Sprachen & Beruf 2006 – 5. Konferenz für Fremdsprachen & Business Kommunikation in der internationalen Wirtschaft, Ort: Düsseldorf, Infos unter www.sprachen-beruf.com.

Stellungnahme des HDE 

zu den bildungspolitischen Aussagen und Vorhaben 

im Koalitionsvertrag vom 11.11.2005
	Aussagen im Koalitionsvertrag

	Bewertung durch den HDE



	Ausbildungspakt:

„Der Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland hat sich bewährt und wird deshalb fortentwickelt“; er soll „unter Einbeziehung von Wirtschaft und Gewerkschaften weiterentwickelt“ werden; er soll „fortgeführt“ werden; die Tarifvertragsparteien sollen prüfen, “welche zusätzlichen Beiträge sie zur Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen leisten können“; gemeinsam mit Wirtschaft und Gewerkschaften sollen auch „Fragen der Ausbildungsfähigkeit und Möglichkeiten der tariflichen Vereinbarungen (wie branchenbezogene Umlagefinanzierung, Steigerung von Ausbildungsplatzangeboten) berücksichtigt werden.“

„Das Bund-Länder-Ausbildungsplatzprogramm für Ostdeutschland ist als Teil des Ausbildungspaktes weiterhin unverzichtbar.“ 
	Die Fortführung des Ausbildungspaktes ist grundsätzlich positiv, denn er hat sich bewährt, zu neuen betrieblichen Ausbildungsplätzen geführt, das neue Förderinstrument der Einstiegsqualifikationen etabliert, zu einer Verbesserung der Kooperationen vor Ort zwischen Wirtschaft und Arbeitsagenturen beigetragen, das Thema Verbesserung der Ausbildungsreife in den Vordergrund der Diskussionen und Aktionen gebracht.

Ob die Gewerkschaften die Einladung zur Mitwirkung im Ausbildungspakt annehmen, wird sich zeigen. Bislang haben sie sich bei der Umsetzung von Forderungen aus dem Ausbildungspakt (Beseitigung von Ausbildungshemmnissen und Initiativen zur Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen durch tarifvertragliche Vereinbarungen) zumindest im Handel nicht konstruktiv beteiligt. Sehr kritisch ist die Erwähnung von branchenbezogener Umlagefinanzierung. Diese mag in der Bauwirtschaft ein hilfreiches Instrument sein, um eine solide Berufsausbildung überhaupt zu ermöglichen, den hohen Anteil überbetrieblicher Ausbildung und die weit überdurchschnittlichen Ausbildungsvergütungen zu finanzieren. 

Für den Handel ist eine branchenbezogene Umlagefinanzierung nicht geeignet: Im Handel findet Ausbildung traditioneller Weise am Arbeitsplatz statt - ergänzt durch betriebliche Schulungsmaßnahmen und zunehmend auch durch E-Learning. Eine Umlagefinanzierung würde die einzelbetriebliche Verantwortung für den eigenen Fachkräftenachwuchs aushöhlen, die Kosten steigern und wird daher abgelehnt. Weitergeführt werden im Handel hingegen die Bemühungen, über eine Senkung von tariflichen Ausbildungskosten zu mehr betrieblichen Ausbildungsplätzen zu kommen. Hier sind insbesondere die Manteltarifverträge im Einzelhandel anzupassen.

Die Fortführung des Bund-Länder-Ausbildungs-platzprogramms Ost wird begrüßt.  

   

	„Das Angebotsspektrum der Berufsausbildung wird durch gestufte Ausbildungsordnungen erweitert, um den Leistungsunterschieden der Jugendlichen besser entsprechen zu können. Es ist verabredet, bei jeder Aktualisierung und bei jeder Neuentwicklung von Ausbildungsberufen zu prüfen, ob eine Stufung sinnvoll und möglich ist.“
	Die Zielsetzung differenzierterer Ausbildungsordnungen wird unterstützt. Durch die Novelle des Berufsbildungsgesetzes zum 1.4.2005 wurde jedoch festgelegt, dass gestufte Ausbildungsordnungen zur Voraussetzung haben, dass ein Ausbildungsvertrag über sämtliche Ausbildungsstufen geschlossen wird, sodass lediglich der Auszubildende entscheiden kann, ob und wann er aus der Ausbildung „aussteigt“. Dies wird abgelehnt. Niveaumäßig differenzierte Ausbildungsordnungen müssen sich an dem Beispiel orientieren, dass mit der Neuordnung der Einzelhandelsberufe 2004 entwickelt wurde („Aufstiegsmodell“). Somit muss es auch in Zukunft Ausbildungsberufe mit einer zweijährigen Ausbildungsdauer geben, was bei der neuen Form der Stufenausbildung nach dem BBiG vom 01.04.2005 faktisch nicht gegeben ist, da keine Ausbildungsverträge mit einer zweijährigen Laufzeit geschlossen werden können.



	Die Wirkung der Reform des Berufsbildungsgesetzes von 2005 wird „gemeinsam mit den Partnern“ im Laufe der Legislaturperiode geprüft.
	Diese Überprüfung ist sinnvoll, insbesondere weil verschiedene Regelungsinstrumentarien vom Bund auf die Länder übertragen wurden, die Berufsbildungsausschüsse der zuständigen Stellen verstärkt über Qualitätsfragen der Berufsbildung beraten sollen, schulisch Ausgebildete leichter zur Kammerprüfung zugelassen werden können, Chancen auf Verbesserung der Ausbildungsangebote durch Erleichterung des rechtlichen Rahmens für Betriebe vergeben wurden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Forderung des HDE nach Veränderung der Übergangsregelungen von der Ausbildung in die Beschäftigung: So sollte durch Änderung von § 24 BBiG künftig ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit durch bloße Weiterbeschäftigung erst entstehen, wenn diese Weiterbeschäftigung über das vertraglich vorgesehene Ende der Ausbildung hinausgeht. Zwischen bestandener Abschlussprüfung und vertraglich vorgesehenem Ausbildungsende kann dann  automatisch nur ein befristetes Arbeitsverhältnis entstehen.

 

	„Eine Evaluierung der seit Jahresbeginn 2004 in Kraft getretenen Novelle der Handwerksordnung wird zeigen, ob und welche Korrekturen vorgenommen werden müssen. Bei der Evaluierung ist auch die Einführung einer Mindestqualifikation für Meister freigewordene Berufe einzubeziehen…“ 


	Es ist darauf zu achten, dass keine neuen Hemmnisse für Handelsbetriebe geschaffen werden.

	„Die Vermittlung und Qualifizierung junger Menschen, die eine Arbeit oder Lehrstelle suchen, wird auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit darstellen. Hierzu zählen vor allem die Förderung junger Menschen beim Einstieg in die Berufsausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen, die Finanzierung der Berufsausbildung Benachteiligter sowie spezifische Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen… Die Länder stehen in einer besonderen Verantwortung für die schulische Erstausbildung.“


	Diese Zielsetzung wird unterstützt; insbesondere ist erforderlich, dass Schule und Erziehung tatsächlich die Ausbildungsreife der Schulabsolventen bewirken können. „Nachsorgende Maßnahmen der Berufsvorbereitung“ bzw. zur Herstellung von Ausbildungsreife sind aus den Länderhaushalten zu finanzieren.

	„Die duale Berufsausbildung soll gestärkt werden. Das System der dualen Berufsausbildung wird als „internationaler Wettbewerbsvorteil“ bezeichnet. Das duale System ist eine „Erfolgsgeschichte, die wir fortsetzen wollen.“

„Damit das deutsche System der dualen Berufsausbildung innerhalb der Europäischen Union angemessen berücksichtigt wird und international wettbewerbsfähig bleibt, werden wir die europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung aktiv mitgestalten, die europäische Entwicklung zur Verbesserung von Transparenz und Vergleichbarkeit in der Berufsbildung vorantreiben. Damit unterstützen wir die im „Kopenhagen-Prozess“ verabredete Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF), eines Leistungspunktesystem (ECVET) und die Einführung des Europasses.“  


	Das eindeutige Bekenntnis zur dualen Berufsausbildung wird begrüßt. Es darf aber nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass vollzeitschulische Berufsausbildung in den Ländern besonders intensiv gefördert wird und dass der Zugang zur Kammerprüfung von Absolventen vollzeitschulischer Berufsausbildung erleichtert wird.

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die Bundesregierung die europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung aktiv mitgestalten will und zu einer besseren Berücksichtigung der dualen Ausbildung in Europa beitragen will. Die Einführung eines Europäischen Qualifikationsrahmens, eines Leistungspunktesystems und des Europasses wird vom HDE unterstützt und durch Stellungnahmen und Positionspapiere gemeinsam mit anderen Spitzenverbänden begleitet. 

	Die neue Bundesregierung will das „Bildungssystem durchlässiger machen. Die Zulassung zu Fachhochschulen und Universitäten auf der Grundlage einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung soll im Hochschulrecht grundsätzlich geöffnet werden.“ 


	Dieses Vorhaben wird ausdrücklich unterstützt, der HDE wird sich an der Konkretisierung und Umsetzung dieses Vorhabens beteiligen.

	Hochschulen sollen international wettbewerbsfähig gemacht werden. Leitbilder für das Hochschulwesen der Zukunft sind nach Ansicht der Bundesregierung „Autonomie, Exzellenz, Verantwortung, Freiheit und Wettbewerb“. Bis zum Jahre 2010 soll ein europäischer Hochschulraum geschaffen werden; die Mobilität im europäischen Hochschulraum soll gefördert und die Kompatibilität der Studiengänge vorangebracht werden. Mindestens 40 % eines Altersjahrgangs sollen für ein Hochschulstudium gewonnen werden, da Deutschland mehr Hochqualifizierte brauche. 

BAföG soll als Sozialleistung erhalten werden; der Zuschuss wird nicht reduziert. In der Frage von Studiengebühren sind die Koalitionspartner unterschiedlicher Auffassung.

 
	Die grundsätzlichen Leitbilder für das Hochschulwesen der Zukunft (Autonomie, Exzellenz, Verantwortung, Freiheit und Wettbewerb) werden begrüßt. Zu klären ist allerdings, ob über den Zugang zur Hochschule die Hochschulen künftig in voller Autonomie entscheiden oder ob es auch künftig Berechtigungen zum Hochschulzugang geben soll, die sich allerdings in Zukunft auch auf Absolventen in der beruflichen Bildung erstrecken sollen. Die Öffnung der Hochschulen für Absolventen der beruflichen Bildung muss wesentliches Ziel der Weiterentwicklung der Hochschullandschaft sein. 

Die Schaffung eines europäischen Hochschulraumes wird begrüßt; wesentlich ist aber auch auf diesem Felde, dass die Durchlässigkeit im gesamten Bildungswesen gefördert wird. Dies erfordert neben einem Europäischen Qualifikationsrahmen einen Nationalen Qualifikationsrahmen, der alle Bildungsbereiche umfasst. 

Zu kritisieren ist, dass sich die Koalitionsparteien nicht dazu haben durchringen können, den Rahmen für Studiengebühren, kombiniert mit einem Fördersystem für Studierende, vorzugeben. Nun droht ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen in den 16 Bundesländern.

Sehr problematisch ist die Festlegung einer Studierquote von mindestens 40%. Diese einseitige Orientierung an Studierquoten anderer Länder ignoriert, dass in Deutschland aufgrund des sehr gut ausgebauten Systems beruflicher Aus- und Fortbildung höherwertige Kompetenzen auch durch berufliche Bildung statt durch ein Hochschulstudium erworben werden.

     

	Die Koalitionsparteien wollen „mittelfristig die Weiterbildung zur 4. Säule des Bildungssystems machen und mit bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen eine Weiterbildung mit System etablieren“. Aus- und Weiterbildung sollen umfassend und systematisch miteinander verzahnt werden; die Qualitätssicherung von Weiterbildungsangeboten soll ausgebaut werden, Bildungssparen soll im Rahmen des Vermögensbildungsgesetzes ein neues Finanzierungsinstrument werden. Die Tarifvertragsparteien sollen Bildungszeitkonten vereinbaren, wobei der Staat angemessene Rahmenbedingungen z. B. über die Insolvenzsicherung von Arbeitszeit- und Lernzeitkonten schaffen will. Zudem soll das „erfolgreiche Meister-BAföG“ fortgeführt werden.  

 
	Das Bildungssystem mit der Kategorie von Säulen zu thematisieren und entwickeln zu wollen, ist nicht mehr zeitgerecht. Damit wird nur Abschottung zwischen den unterschiedlichen Bildungsbereichen hervorgehoben. Notwendig sind sinnvolle Vernetzungen und Verzahnungen sowie gleitende Übergänge und Durchlässigkeit im Bildungssystem einschließlich der Weiterbildung. Daher ist mit Sorge zu betrachten, dass die Koalitionspartner „bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für eine Weiterbildung mit System“ schaffen wollen, die auf dem Säulengedanken beruht.

Die Fortführung der Förderung beruflicher Aufstiegsweiterbildung (das sog. Meister-BAföG) wird begrüßt. Sorgfältig zu diskutieren und hinsichtlich der Vor- und Nachteile abzuwägen ist das Vorhaben, Bildungssparen im Vermögensbildungsgesetz zu verankern. Ob es allerdings wirkliche Anreize zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung gibt, wenn das gesamte Vorhaben haushaltsneutral durchgeführt wird, ist zu bezweifeln.

Über die Ausgestaltung von Bildungszeitkonten in Tarifverträgen wird ebenfalls zu diskutieren sein. Zu beachten ist allerdings, dass die wesentliche Verantwortung für die Weiterentwicklung von Qualifikationen und Kompetenzen beim Individuum liegt, das erheblich mehr Beiträge als bisher in die eigene Weiterbildung investieren muss. Durch die Aufnahme neuer Regelungsinstrumente in den Tarifverträgen dürfen die Kostenbelastungen für die Unternehmen nicht steigen. 



	Die Koalitionspartner stellen „alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf den Prüfstand“. Auf Grundlage einer Wirksamkeitsanalyse soll spätestens im Jahr 2007 die aktive Arbeitsmarktpolitik insgesamt grundlegend neu ausgerichtet werden, sodass die Mittel der Beitrags- und Steuerzahler künftig so effektiv und effizient wie möglich eingesetzt werden.   
	Der HDE begrüßt eine solche Wirksamkeitsanalyse. Es wird erwartet, dass durch eine Wirksamkeitsanalyse, die die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäftigungssystem sowie die individuellen Voraussetzungen von Arbeitslosen berücksichtigt, festgestellt wird, dass Qualifizierung ein sehr hilfreiches und gerade in der Zukunft notwendiges Instrument einer aktiven Arbeitsmarktpolitik ist.  

 

	Die Koalitionsparteien wollen mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften unter anderem verbindliche Absprachen treffen hinsichtlich der Qualifizierung und Weiterbildung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, hinsichtlich der Gestaltung altersgerechter Arbeitsbedingungen sowie Erhalt und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit Älterer. Zur Förderung der Qualifizierung älterer Arbeitnehmer besteht zwischen den Koalitionsparteien Einigkeit, dass für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit - ggf. auch auf der Grundlage tariflicher und betrieblicher Vereinbarungen - Qualifizierungsmaßnahmen unerlässlich sind. Arbeitsplatzbezogene Qualifizierungsmaßnahmen sollen durch die Betriebe und nicht durch die Beitragszahler finanziert werden. 

 
	Es ist angesichts der demografischen Veränderungen richtig, in der Qualifizierungspolitik stärker den Focus auf ältere Beschäftigte zu legen. Damit kann man aber nicht erst bei älteren Beschäftigten, die eine weit unterdurchschnittliche Weiterbildungsbeteiligung haben, beginnen. Weiterbildung muss zu einem selbstverständlichen Bestandteil im Aktivitätsspektrum eines jeden Einzelnen werden, wobei auch Freizeit für Weiterbildungszwecke genutzt werden muss. Wirksame Förderinstrumente, die nicht mit Belastungen der Betriebe verbunden sind, sind zu entwickeln. 

	Alle Kleinkinder sollen besser und individuell gefördert werden. „Wir halten das Erlernen der deutschen Sprache schon vor der Grundschule für notwendig.“ Der Ausbau von Ganztagsschulen soll fortgesetzt werden. Deutschland soll sich auch zukünftig an internationalen Vergleichsstudien wie PISA beteiligen. Die Bildungsberichterstattung soll weiterentwickelt werden und als „Konstante der Bildungspolitik im Zusammenwirken von Bund und Ländern“ etabliert werden; flankierend wird die empirische Bildungsforschung gestärkt.

 
	Beschrieben wird eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die vom Grundgesetz her in die Zuständigkeit der Länder und nicht in die des Bundes fällt. Die frühkindliche Bildung deutlich zu verstärken, hat sich als Notwendigkeit aufgrund der international vergleichenden Grundschulstudien erwiesen. Ganztagsschulen müssen weiter ausgebaut werden. Die Beteiligung an internationalen Vergleichsstudien hält den Druck auf Qualitätsverbesserung im allgemein bildenden Schulsystem aufrecht und ist daher notwendig. 

	„Jugendliche und Unternehmer mit Migrationshintergrund sollen gezielt für die Beteiligung an der beruflichen Bildung gewonnen werden.“ 

  
	Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die vom Einzelhandel unter anderem über den BTGE unterstützt wird. 

	Föderalismusreform:

Die Große Koalition hat sich auf die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung auf der Grundlage von Vorarbeiten in der Föderalismusreform von Bundestag und Bundesrat geeinigt. Danach behält der Bund zwar seine Zuständigkeiten für die sog. außerschulische berufliche Bildung (betriebliche Berufsausbildung) und für die Gestaltung der beruflichen Fortbildung nach Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung, er verliert aber seine bisherigen Zuständigkeiten im Bereich Hochschulbau und finanzielle Unterstützung der Hochschulen. 

	Der HDE begrüßt, dass der Bund die Zuständigkeit für die außerschulische berufliche Bildung behält, so dass die duale Berufsausbildung im bewährten Rahmen weiter entwickelt werden kann. 

Der HDE begrüßt, dass der Bund künftig gesetzliche Regelungen zu den zentralen Handlungsfeldern „Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse“ treffen kann. Der HDE kritisiert, dass die Länder hiervon abweichen können. Dies birgt die Gefahr, dass Hochschulabschlüsse in anderen Bundesländern nicht anerkannt werden, dass die Regelungen für die Hochschulzulassung so intransparent und unzulänglich bleiben wie bisher, dass der angesichts wachsender Studentenzahlen notwendige Ausbau der Hochschulen (insbesondere der Bachelor-Studiengänge und von dualen Studiengängen) an finanziellen Restriktionen der Länder scheitern kann. Hier gibt es Nachbesserungsbedarf im Gesetzgebungsverfahren.  
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Stellungnahme der Kultusministerkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Ländervergleichs von PISA (PISA 2003-E) 

Zentrale Erkenntnisse aus dem Ländervergleich: Fortschritte und Herausforderungen

Der jetzt vorgelegte ausführliche Bericht zum zweiten Ländervergleich PISA 2003-E gibt einen umfassenden Überblick zum Leistungsstand der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Die Ergebnisse in den vier Kompetenzbereichen, die bereits im Juli 2005 vorgestellt wurden, werden ergänzt um Hintergrunddaten zu Schülermerkmalen, zur sozialen Herkunft, zur Nutzung des Computers in der Schule, zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebensverhältnissen sowie regionalen Unterschieden. Die Ergebnisse für die einzelnen Länder und ihre Schularten werden zum ersten Mal auf Grundlage der internationalen Metrik (500-er Skala) vorgestellt, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb der Länder und im internationalen Maßstab zu verbessern. Dabei ist ein systematischer Vergleich der Schularten über alle Länder hinweg nur für das Gymnasium möglich. Aufgrund der Besonderheiten der Schulorganisation und der unterschiedlichen Bildungsbeteiligung in den Ländern muss bei den anderen Schularten jedes Land für sich betrachtet werden.

Ergebnisse im Einzelnen

Wie schon die Ergebnisse des Vorberichts vom Juli 2005 deutlich gemacht haben, konnten die Schülerinnen und Schüler in vielen Bereichen bemerkenswerte Fortschritte erzielen. Ordnet man die Länder der Bundesrepublik Deutschland in den internationalen Bezugsrahmen ein, ergibt sich ein differenzierteres Bild, das neben positiven Entwicklungen auch eine Reihe von Problemen und Herausforderungen verdeutlicht: 

I. Positive Entwicklungen:

1. Viele Länder erzielen im Vergleich zum OECD-Durchschnitt bei PISA 2003 bessere Ergebnisse als bei PISA 2000, darunter auch die Länder, die beim ersten Ländervergleich relativ schlecht abgeschnitten hatten. Nur noch wenige Länder liegen in mehreren Kompetenzbereichen unter dem OECD-Durchschnitt; sieben Länder liegen in allen Kompetenzbereichen im OECD-Durchschnitt oder darüber. Im mathematischen Bereich sind sogar 12 Länder im internationalen Durchschnittsbereich oder darüber. Drei Länder liegen in allen Kompetenzbereichen über dem OECD-Mittelwert, wobei einem Land der Anschluss an die internationale Spitzengruppe gelungen ist. Innerhalb der drei genannten Gruppen - im, über oder unter dem OECD-Durchschnitt - sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern größtenteils nicht signifikant. 

2. Die Leistungszuwächse sind in jenen Kompetenzbereichen am größten, in denen das Lernen in der Schule besonders bedeutsam ist. Während die Lesekompetenz im Zusammenspiel von Elternhaus, Nachbarschaft und Schule erworben wird, ist für die Vermittlung von systematischem mathematischen und naturwissenschaftlichen Wissen die Schule entscheidend. Die Leistungsverbesserungen in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften deuten darauf hin, dass die nach der Veröffentlichung der unbefriedigenden TIMSS-Ergebnisse ab dem Jahr 1997 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts zu ersten Erfolgen geführt haben. Die Kultusministerkonferenz sieht sich damit in ihrer Auffassung bestätigt, dass der Weiterentwicklung des Unterrichts eine zentrale Bedeutung für die Verbesserung von Schülerleistungen zukommt. Hier ist ein Potential für weitere Verbesserungen vorhanden, die allerdings Zeit benötigen. 

3.  Besonders erfreulich sind die Länderergebnisse zur erstmals erhobenen Problemlösekompetenz, die für fast alle Länder im oder über dem internationalen Durchschnitt liegen. Differenzierte Analysen weisen darauf hin, dass die im Problemlösen erkennbaren kognitiven Fähigkeiten in einigen Ländern und Schularten angemessen umgesetzt werden, in anderen jedoch nicht. Die im Bereich Problemlösen festgestellte Leistungshöhe kann als realistischer Bezugspunkt für die Kompetenzentwicklung im mathematischen Bereich gelten.

4.  Erfreulicherweise haben auch die Länder, deren Ergebnisse bei PISA 2000 besonderen Anlass zur Sorge gaben, erkennbare Leistungsverbesserungen erreicht. Diese Entwicklung zeigt, dass Anstrengungen im Bildungssystem auch dann zum Erfolg führen, wenn sie unter schwierigen ökonomischen und sozialen Bedingungen erbracht werden müssen. Die adjustierten Leistungswerte belegen, dass die Länderergebnisse auch von der jeweiligen Sozial- und Bevölkerungsstruktur abhängen, die stützende oder erschwerende Rahmenbedingungen darstellen. Das Gesamtbild der Länderprofile wird durch die Adjustierungen aber nicht maßgeblich beeinflusst. Die größeren Anteile für die Kompetenzentwicklung lassen sich auf den Einfluss von Unterricht, Schule und schulische Rahmenbedingungen zurückführen. Dies wird besonders deutlich bei den aktiven Schulen, die trotz ungünstiger Rahmenbedingungen vorhandene Handlungsspielräume aktiv für ihre Arbeit nutzen, z.B. bei Integrierten Gesamtschulen und auch bei Schulen in den neuen Ländern. 

II. Problembereiche: 

1.  Zwischen den Ländern bestehen erhebliche Unterschiede in der Kompetenzverteilung in allen untersuchten Inhaltsbereichen. Auch der Vergleich der Gymnasien zeigt deutliche Leistungsabstände zwischen den Ländern, vor allem in den unteren Kompetenzbereichen (Mathematik). Die Abstände zwischen 2000 und 2003 haben sich nicht vergrößert.

2.  In den drei Inhaltsbereichen ist die Leistungsspanne zwischen den Schülerinnen und Schülern nach wie vor sehr groß. Die Streuung in den Kompetenzwerten zeigt in allen Ländern einen zu hohen Anteil von leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern mit Größenordnungen in den Ländern von ca. 12 bis 30 Prozent. 

3.  Die Leistungsergebnisse von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zeigen, dass relativ viele in ihren Leistungen auf den unteren Kompetenzstufen einzuordnen sind. Allerdings sind auch Jugendliche mit Migrationshintergrund in den oberen Leistungsbereichen zu finden. Die detaillierten Analysen weisen auf die Bedeutung der frühzeitigen Aneignung der deutschen Sprache und ihres häufigen Gebrauchs im Alltag für den Schulerfolg hin. 

4.  PISA untersucht auch, zu welchem Anteil die Unterschiede in der mathematischen Kompetenz durch Unterschiede in der sozialen Herkunft aufgeklärt werden können. Der internationale Vergleich zeigt, dass für Deutschland eine enge Kopplung zwischen sozialer Herkunft und mathematischer Kompetenz besteht. Die anzustrebende Konstellation eines hohen Kompetenzniveaus bei gleichzeitig geringer Kopplung an die soziale Herkunft wird von drei Ländern erreicht. Für den ebenfalls bedeutsamen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Bildungsbeteiligung zeigt sich, dass insbesondere die Chance, ein Gymnasium zu besuchen, in einem hohen Maße von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler abhängt. Dabei sind erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern festzustellen. Insgesamt existiert in allen Länden immer noch eine starke Kopplung zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft. 

5.  Bedenklich sind die nach wie vor sehr hohen Anteile von Schülerinnen und Schülern mit verzögerter Schullaufbahn. Für die 2003 getesteten Fünfzehnjährigen kann festgestellt werden, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler häufig in Wiederholungsschleifen geschickt beziehungsweise an andere Schularten verwiesen werden. 

Zentrale Herausforderungen

Der Bericht dokumentiert neben positiven Entwicklungen die unverändert bestehenden Herausforderungen:

1.  Die vorgelegten Befunde zeigen, dass der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die am Ende der Pflichtschulzeit in den untersuchten Kompetenzbereichen schwache Leistungen aufweisen, nach wie vor zu groß ist, obwohl sich in einigen Ländern erfreuliche Verbesserungen abzeichnen. Individuelle und frühzeitige Förderung, vor allem von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, bleibt die größte Herausforderung für die kommenden Jahre. Diese Förderung ist eine wichtige Investition in die Zukunft, da auf diese Weise auch erhebliche Folgewirkungen von gescheiterten Schullaufbahnen und Berufskarrieren vermieden werden können.

2.  Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bedürfen der gezielten und möglichst frühzeitigen Unterstützung beim Erwerb der deutschen Sprache. Als besonders beunruhigend muss die Tatsache gelten, dass Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland geboren wurden (erste Generation), über die niedrigsten durchschnittlichen Kompetenzen verfügen. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche Teilhabe am Unterricht, aber auch am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben.

3.  Gemessen an internationalen Maßstäben ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Kompetenzerwerb und Bildungsbeteiligung nach wie vor zu hoch. Diese enge Kopplung kann nur überwunden werden, wenn Schülerinnen und Schüler im unteren Leistungsbereich erfolgreich gefördert 

werden.

4.  Die Schaffung vergleichbarer Bildungschancen für die Schülerinnen und Schüler in allen Ländern erfordert gemeinsame Anstrengungen der Länder, dabei muss den unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten und Problemlagen Rechnung getragen werden. 

Konsequenzen

Die Kultusministerkonferenz wird ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung des deutschen Bildungswesens in den dafür beschlossenen sieben zentralen Handlungsfeldern konsequent fortsetzen. Nach Veröffentlichung des internationalen Berichts zu PISA 2003 im Dezember 2004 haben sich die Länder auf Schwerpunkte gemeinsamer Vorhaben geeinigt, deren Dringlichkeit durch die vorgelegten Ergebnisse bestätigt wird:

1.  Verbesserung des Unterrichts zur gezielten Förderung in allen Kompetenzbereichen, insbesondere in den Bereichen Lesen, Geometrie und Stochastik, 

2.  die frühzeitige gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen, die aus sozial schwierigem Umfeld stammen oder einen Migrationshintergrund haben, und gezielte Ausgleichsmaßnahmen bei ungünstigen Entwicklungen in der Bildungsbiographie,

3. Weiterentwicklung der Lehreraus- und -fortbildung, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität, eine Verbesserung der Diagnosefähigkeit und eine gezielte Unterstützung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 

Mit den bundesweit geltenden Bildungsstandards hat die Kultusministerkonferenz gemeinsame Vergleichsmaßstäbe geschaffen und gleichzeitig den Wettbewerb im Föderalismus gestärkt. Im Interesse einer Verbesserung des Unterrichts als Kern der schulischen Arbeit wird die Kultusministerkonferenz ihre Anstrengungen fortsetzen, die für alle Länder verbindlichen Bildungsstandards umzusetzen und regelmäßig zu überprüfen. Die dafür notwendigen Arbeiten zur Normierung und Überprüfung der Bildungsstandards werden durch das von allen Ländern getragene Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin (IQB) mit großer Intensität durchgeführt. 

Alle Länder werden darüber hinaus durch länderspezifische und in verstärktem Maße auch durch länderübergreifende Verfahren die Einhaltung der Bildungsstandards überprüfen und die Qualität schulischer Arbeit sichern, um ihren Beitrag zur Verbesserung des Bildungswesens zu leisten. 

Die Kultusministerkonferenz wird weiter darauf hinarbeiten, die verschiedenen Verfahren zur Qualitätssicherung stärker als bisher aufeinander zu beziehen und die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Berichten zu erhöhen.
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